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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens 

1.1. Produktidentifikator 

NFM800 

Weitere Handelsnamen 
Natriumhydroxid, Ätznatron, NaOH, kaustisches Soda 

CAS-Nr.: 
Index-Nr.: 
EG-Nr.: 

1310-73-2 
011-002-00-6 
215-185-5 

1.2.  Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen 
abgeraten wird 

Verwendung des Stoffs/des Gemischs 

Grundstoff mit nicht speziell definierter Verwendung 

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt 
Firmenname: 
Ort: 

Rosarome 
D-88718 Daisendorf 

Auskunftgebender Bereich: 

1.4. Notrufnummer: Giftinformationszentren, Polizei, Feierwehr, Arztpraxen 

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren 

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs 

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
Gefahrenkategorien: 
Ätz-/Reizwirkung auf die Haut: Hautätz. 1A 
Gefahrenhinweise: 
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. 

2 .2. Kennzeichnungselemente 

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 

Signalwort: Gefahr 

Piktogramme: 

Gefahrenhinweise 

H290 
H314 

Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. 
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. 

Sicherheitshinweise 
P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. 
P260 Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen. 
P280 
P301+P330+P331 
P303+P361+P353 

Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. 
BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. 
BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten 
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Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen oder duschen. 
BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. 
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. 
Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. P310 

P501 Inhalt/Behälter gemäß der gesetzlichen Vorschriften der Entsorgung zuführen. 

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen 

3.1. Stoffe 

Gefährliche Inhaltsstoffe 

CAS-Nr. Bezeichnung 

EG-Nr. 

Anteil 

Index-Nr. REACH-Nr. 

GHS-Einstufung 

1310-73-2 Natriumhydroxid; Ätznatron; Natronlauge 

15-185-5 011-002-00-6 

Skin Corr. 1A; H314 

100 % 

2 

Wortlaut der H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16. 

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen 

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 

Allgemeine Hinweise 
Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstücke unverzüglich entfernen. 
Selbstschutz des Ersthelfers (Körper-, Augen- und Atemschutz). 

Nach Einatmen 
Nach Einatmen von Produktstaub Frischluftzufuhr und Arzt konsultieren. 

Nach Hautkontakt 
Sofort mit viel Wasser gründlich abwaschen, sterilen Schutzverband anlegen, Arzt konsultieren. Sofort 
ärztliche Behandlung notwendig, da nicht behandelte Verätzungen zu schwer heilenden Wunden 
führen. 

Nach Augenkontakt 
Augen bei geöffnetem Lidspalt 15 Minuten mit fließendem Wasser spülen. Unverletztes Auge schützen. 
Sofort Arzt hinzuziehen. 

Nach Verschlucken 
Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. Kein Erbrechen herbeiführen, sofort Arzthilfe zuziehen. 

4 .2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 
Nach Verschlucken starke Ätzwirkung auf den Mundraum und Rachen, sowie Gefahr der Perforation der 
Speiseröhre und des Magens. 

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 
Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung 

5.1. Löschmittel 

Geeignete Löschmittel 
Produkt ist nicht brennbar. Feuerlöschmaßnahmen auf Umgebung abstimmen. 

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren 
Reagiert in Lösung mit Aluminium, Zink, Zinn und Legierungen dieser Metalle unter Freisetzung von 
Wasserstoffgas, welches mit Luft ein explosives Gemisch bildet. Reagiert heftig mit Wasser. 
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5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung 
Besondere Schutzausrüstung: 
Vollschutzanzug mit umgebungsluftunabhängigem Atemschutzgerät tragen. 
Weitere Angaben 
Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln, darf nicht in die Kanalisation gelangen. 
Brandrückstände und kontaminiertes Löschwasser müssen entsprechend den behördlichen Vorschriften 
entsorgt werden. 

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 

6.1.  Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende 
Verfahren 

Schutzausrüstung anlegen und ungeschützte Personen fernhalten. Für ausreichende Lüftung sorgen. 
Staubbildung vermeiden. Produkt bildet mit Wasser rutschige Beläge. 

6 

6 

6 

.2. Umweltschutzmaßnahmen 
Eindringen in Kanalisation, Gruben, Keller und Gewässer verhindern. Bei Freisetzung größerer Mengen 
zuständige Behörden informieren. 

.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 
Mechanisch aufnehmen und Reste mit Wasser abspülen. Staubbildung vermeiden. In geeigneten Behältern 
aufnehmen und der Rückgewinnung oder der Entsorgung gemäß Punkt 13 zuführen. 

.4. Verweis auf andere Abschnitte 
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7. 
Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8. 
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13. 

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung 

7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 

Hinweise zum sicheren Umgang 
Bei Staubbildung Absaugung vorsehen. 
Beim Umfüllen größerer Mengen ohne Absauganlage: Atemschutz. 
Beim Verdünnen stets Wasser vorlegen und Produkt hineinrühren. 

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz 
Das Produkt ist nicht brennbar. 

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten 

Anforderungen an Lagerräume und Behälter 
Gesetze und Vorschriften zur Lagerung und Verwendung wassergefährdender Stoffe beachten . 
Behälter dicht geschlossen halten und trocken lagern. 
Laugenbeständigen Fußboden vorsehen. 
Keine Leichtmetallgefäße verwenden. 

Zusammenlagerungshinweise 
Nicht zusammen mit Säuren lagern. 
Getrennt von Lebensmitteln lagern. 

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen 
Produkt ist hygroskopisch. 

Lagerklasse nach TRGS 510: 8B (Nicht brennbare ätzende Gefahrstoffe) 

7.3. Spezifische Endanwendungen 

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen 

8.1. Zu überwachende Parameter 
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Arbeitsplatzgrenzwerte (TRGS 900) 

CAS-Nr. Bezeichnung ppm mg/m³ 

2 E 

F/m³ Spitzenbegr. 

=1= 

Art 

1310-73-2 (OLD) Natriumhydroxid MAK 

DNEL-/DMEL-Werte 

CAS-Nr. Bezeichnung 

DNEL Typ Expositionsweg Wirkung Wert 

1310-73-2 Natriumhydroxid; Ätznatron; Natronlauge 

Arbeitnehmer DNEL, langzeitig 

Arbeitnehmer DNEL, akut 

inhalativ 

dermal 

lokal 

lokal 

1 mg/m³ 

<2 % 

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition 

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften 

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 

Aggregatzustand: 
Farbe: 

fest 
weiß 

Geruch: geruchlos 

pH-Wert (bei 20 °C): ca. 14 (50 g/l) 

Zustandsänderungen 

Schmelzpunkt: 323 °C 

Siedebeginn und Siedebereich: 1388 °C 

Flammpunkt: nicht anwendbar 

Dichte: 2,13 g/cm³ 

Wasserlöslichkeit: vollständig mischbar 

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität 

10.1. Reaktivität 

siehe 10.3 

10.2. Chemische Stabilität 

Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen: Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer 
Verwendung. 

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen 

Beim Verdünnen oder Auflösen in Wasser tritt immer eine starke Erhitzung auf . 
Stark exotherme Reaktion mit Säuren. 
Reaktionen mit Leichtmetallen in Gegenwart von Feuchtigkeit unter Bildung von Wasserstoff. 

10.4. Zu vermeidende Bedingungen 
Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 

10.5. Unverträgliche Materialien 

Aluminium, Zink, Zinn und andere Verbindungen von diesen Metallen. Leichtmetalle, Säuren, 
Ammoniumsalze. 

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte 

Wasserstoff 

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben 
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11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen 

Akute Toxizität 
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 

Reiz- und Ätzwirkung 
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. 

Sensibilisierende Wirkungen 
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 

Krebserzeugende, erbgutverändernde und fortpflanzungsgefährdende Wirkungen 
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition 
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition 
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 

Aspirationsgefahr 
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben 

12.1. Toxizität 

CAS-Nr. Bezeichnung 

Aquatische Toxizität Dosis [h] | [d] Spezies Quelle Methode 

1310-73-2 Natriumhydroxid; Ätznatron; Natronlauge 

Akute Fischtoxizität LC50 
mg/l 

45,4 96 h Onchorhynchus 
mykiss 

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung 

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung 

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport 

Landtransport (ADR/RID) 

14.1. UN-Nummer: UN 1823 

14.2. Ordnungsgemäße NATRIUMHYDROXID, FEST 
UN-Versandbezeichnung: 

1 4.3.  Transportgefahrenklassen: 

4.4.  Verpackungsgruppe: 

8 

II 1 

Gefahrzettel: 8 
Klassifizierungscode: 
Begrenzte Menge (LQ): 
Freigestellte Menge: 
Beförderungskategorie: 
Gefahrnummer: 

C6 
1 kg 
E2 
2 
80 
E Tunnelbeschränkungscode: 

Binnenschiffstransport (ADN) 

14.1. UN-Nummer: UN 1823 

14.2. Ordnungsgemäße NATRIUMHYDROXID, FEST 
UN-Versandbezeichnung: 

1 4.3.  Transportgefahrenklassen: 

4.4.  Verpackungsgruppe: 

8 

II 1 
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Gefahrzettel: 8 
Klassifizierungscode: 
Begrenzte Menge (LQ): 
Freigestellte Menge: 

C6 
1 kg 
E2 

Seeschiffstransport (IMDG) 

14.1. UN-Nummer: UN 1823 

14.2. Ordnungsgemäße SODIUM HYDROXIDE, SOLID 
UN-Versandbezeichnung: 

1 4.3.  Transportgefahrenklassen: 

4.4.  Verpackungsgruppe: 

8 

II 1 

Gefahrzettel: 8 
Sondervorschriften: 
Begrenzte Menge (LQ): 
Freigestellte Menge: 
EmS: 

- 
1 kg 
E2 
F-A, S-B 

Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR) 

14.1. UN-Nummer: UN 1823 

14.2. Ordnungsgemäße SODIUM HYDROXIDE, SOLID 
UN-Versandbezeichnung: 

1 4.3.  Transportgefahrenklassen: 

4.4.  Verpackungsgruppe: 

8 

II 1 

Gefahrzettel: 8 
Begrenzte Menge (LQ) Passenger: 
Passenger LQ: 
Freigestellte Menge: 

5 kg 
Y844 
E2 

IATA-Verpackungsanweisung - Passenger: 
IATA-Maximale Menge - Passenger: 
IATA-Verpackungsanweisung - Cargo: 
IATA-Maximale Menge - Cargo: 

859 
15 kg 
863 
50 kg 

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften 

15.1.  Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den 
Stoff oder das Gemisch 

EU-Vorschriften 

Angaben zur SEVESO III-Richtlinie Unterliegt nicht der SEVESO III-Richtlinie 
2012/18/EU: 

Nationale Vorschriften 

Beschäftigungsbeschränkung: Beschäftigungsbeschränkungen für Jugendliche beachten (§ 22 
JArbSchG). 

Wassergefährdungsklasse: 1 - schwach wassergefährdend 

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung 

Für diesen Stoff wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgeführt. 

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben 

Wortlaut der H- und EUH-Sätze (Nummer und Volltext) 
H290 
H314 

Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. 
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. 


